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Elektronische Ersatzbescheinigung (eEB): Informationen für Zahnarztpraxen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

aktuell werben verschiedene Krankenkassen bei ihren Versicherten für die Elektronische Er-

satzbescheinigung (eEB) zum Nachweis eines bestehenden Versicherungsverhältnisses. In-

sofern dürften in den Zahnarztpraxen in Kürze vermehrt Nachfragen von Seiten der Patien-

tinnen und Patienten auftreten. Gerne möchten wir Sie nachfolgend über die aktuellen ge-

setzlichen Regelungen informieren. Mit dem Gesetz zur Beschleunigung der Digitalisierung 

des Gesundheitswesens (Digital-Gesetz – DigiG) wurde in § 291 Abs. 9 SGB V die Möglich-

keit geschaffen, dass Versicherte über eine von ihrer Krankenkasse angebotene Benutzer-

oberfläche (z. B. eine App auf dem Smartphone/Tablet oder einen Online-Zugang über den 

Webbrowser) bei nicht vorhandener Gesundheitskarte einen Nachweis der Berechtigung zur 

Inanspruchnahme von Leistungen im Rahmen der vertragszahnärztlichen und vertragsärztli-

chen Versorgung (eine eEB) von ihrer gesetzlichen Krankenkasse für die Vorlage bei einer 

(Zahn)Ärztin oder einem (Zahn)Arzt anfordern können. Die eEB wird dann unmittelbar von 

der Krankenkasse über ein sicheres Übermittlungsverfahren nach § 311 Absatz 6 SGB V 

(über den Mail-Dienst "KIM") an die Praxis übermittelt. 

Der Gesetzgeber hat damit neben dem schriftlichen Ersatzanspruchsnachweis ein weiteres 

Instrument geschaffen, mittels dessen Versicherte den Nachweis ihrer Anspruchsberechti-

gung ersatzweise dann führen können, wenn die elektronische Gesundheitskarte (eGK), die 

nach wie vor bei jedem Zahnarztbesuch mitzuführen und auf Verlangen vorzulegen ist, aus-

nahmsweise nicht verwendet bzw. vorgelegt werden kann. Als Anwendungsfälle benennt der 

Gesetzgeber insbesondere Situationen, in denen die eGK noch nicht ausgestellt ist oder im 

Zusammenhang mit einer Fernbehandlung mangels unmittelbaren Zahnarzt-Patienten-Kon-

takts nicht vorgelegt und eingelesen werden kann. Da es sich hierbei lediglich um Beispiele 

handelt, ist davon auszugehen, dass die eEB immer dann zum Einsatz gelangen kann, wenn 
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ein Zugriff auf die eGK im Ausnahmefall nicht möglich ist, so etwa auch bei technischen Stö-

rungen oder Beschädigung bzw. beim gegenüber der Krankenkasse erklärten Verlust der 

eGK. In derartigen Fällen ist die eEB als vollwertiger, ersatzweiser Anspruchsnachweis an-

zusehen, sodass die eGK für die Behandlung im selben Quartal nicht nachgereicht werden 

muss. 

Wichtig ist, dass die Versicherten von ihrer Krankenkasse und ggf. ergänzend auch von ihrer 

(Zahn)Ärztin oder ihrem (Zahn)Arzt über den Ausnahmecharakter der eEB und die unverän-

derte gesetzliche Verpflichtung, die eGK vorzulegen, aufgeklärt werden. 

Vom technischen Prozedere gestaltet sich das Anfordern einer eEB wie folgt: 

1. Die Versicherten lösen den Versand der eEB proaktiv aus. Dafür steht eine geeignete

Benutzeroberfläche (s. o.) seitens der Krankenkasse zur Verfügung.

2. Die Versicherten wählen die Zahnarztpraxis aus, an die die eEB von der Kranken-

kasse via KIM versendet werden soll. Dies kann mittels manueller Eingabe der KIM-

Adresse der Praxis oder über eine Suchfunktion in z. B. der Krankenkassen-App er-

folgen. Zur Erleichterung der Eingabe kann die Zahnarztpraxis auch ihre KIM-Adresse

als maschinenlesbaren QR-Code ausstellen (vgl. https://praxis-check-in.de/leistungs-

erbringer).

3. Das Einverständnis der Versicherten in die Übermittlung der personenbezogenen Da-

ten gilt durch die vom Patienten oder der Patientin initiierte Auslösung als implizit ge-

geben. Eine weitere Dokumentation seitens der Praxis ist nicht erforderlich.

Abweichend von diesem Procedere werden Versicherte von manchen Krankenkassen da-

hingehend informiert, dass eine entsprechende eEB auch direkt von der Zahnarztpraxis über 

KIM bei der Krankenkasse angefordert werden könne. Derartige Lösungswege, die eine Ini-

tiierung der eEB vonseiten der Praxis vorsehen, wurden jedoch vom Gesetzgeber explizit 

nicht ins SGB V aufgenommen und stellen somit in der Zahnarztpraxis keinen Anwendungs-

fall dar, da hierbei gerade keine eineindeutige Authentifizierung des Versicherten als Auslö-

sender gegenüber der Krankenkasse stattfindet.  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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